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Ausgleich 1

Kompensationsfläche des Bebauungsplanes Nr. 137/A, 1. Änderung
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A. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509),

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
22.04.1993 (BGBl. I S. 466, 479),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-
verordnung - PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010,

Landesbauordnung Nordrhein - Westfalen (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV
NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 729),

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271),

Wassergesetz für das Land Nordrhein - Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
16.03.2010 (GV NRW S. 185).

Bebauungsplan Nr. 137/A  der Stadt Löhne in der Fassung vom 18.07.1991.

B. Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes  (§ 9 (7) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Beispiel für die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise

bauliche Nutzung

Bauweise Grundflächenzahl

Dachform Höhe baulicher Anlagen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung  (gem. §§ 1 (4) und § 16 (5) BauNVO)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (i.V.m. § 9 (1a) BauGB)
Die bezeichnete Fläche ist als Werre begleitender Grünzug zu schützen.

Umgrenzung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich der für die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwartenden
Eingriffe in Natur und Landschaft wird, soweit er nicht innerhalb des Geltungsbereichs 1
des Bebauungsplanes erfolgt, gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB auf
einer externen Kompensationsfläche auf dem Grundstück Gemarkung Gohfeld, Flur 38,
Flurstück Nr. 184 (tlw.) durch Anpflanzung heimischer, standortgerechter Wildgehölze
vorgesehen  (s. Geltungsbereich 2).

Auf der mit Ausgleich 1 gekennzeichneten Fläche sind heimische, standortgerechte
Wildgehölze im Pflanzverband 1m x 1m (Sträucher) und 1m x 1,6m (Bäume) anzupflanzen
und auf Dauer zu erhalten.
Gem. § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB wird die Ausführung der Ausgleichsmaßnahme mit dem
Vorhabenträger im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages geregelt. Die Ausgleichs-
maßnahmen richten sich nach dem Bepflanzungsplan zur externen Kompensationsfläche.

Umgrenzung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich der für die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwartenden
Eingriffe in Natur und Landschaft wird, soweit er nicht innerhalb des Geltungsbereichs 1
des Bebauungsplanes erfolgt, gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB auf
einer externen Kompensationsfläche auf dem Grundstück Gemarkung Gohfeld, Flur 35,
Flurstück Nr. 119 (tlw.) vorgesehen  (s. Geltungsbereich 3). Es handelt sich um eine
Teilfläche aus dem Ökokonto "Am Katzenbusch".

Hinweis:  Die Anpflanzungen sind spätestens bis zum Zeitpunkt der Schlussabnahme über das zu errichtende
Verwaltungsgebäude herzustellen. Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten; abgängige Bäume und
Sträucher sind zu ersetzen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 (1) 21 BauGB)

Leitungsrecht

zugunsten der Versorgungsträger

Fahrrecht

zugunsten der Wirtschaftsbetriebe Löhne (Deichunterhaltung)

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25a BauGB)

Im Umfeld des Gebäudes sind insgesamt 13 standortgerechte, heimische Laubbäume
(Mindeststammumfang von jeweils 16/18 cm gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen.

                               Angepflanzt werden können Bäume 1. Ordnung (über 20m Endhöhe im ausgewachsenen
Zustand), 2. Ordnung (12 m - 20 m Endhöhe) oder 3. Ordnung (5 m - 12 m Endhöhe) mit
einem Mindeststammumfang von jeweils 16/18 cm gemessen in 1 m Höhe.

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Fläche für Stellplätze ist mit standortgerechten,
heimischen Laubbäumen zu bepflanzen (mind. 1 Baum je 10 Stellplätze).

Angepflanzt werden können Bäume 1. Ordnung (über 20 m Endhöhe im ausgewachsenen
Zustand) oder 2. Ordnung (12 m - 20 m Endhöhe) mit einem Mindeststammumfang von
jeweils 16/18 cm gemessen in 1 m Höhe. Im Bereich der Baumscheibe ist eine mind. 10
m² offene Bodenflächen vorzusehen.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen  (i. V. m. § 9 (1a) BauGB)
Die bezeichnete Fläche ist mit heimischen Wildgehölzhecken bei einer Pflanzdichte
mindenstens 1 Pflanze/qm zu begrünen.

Hinweise:

a) Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Aufnahme der bestimmungsgemäßen
Nutzung anzulegen, Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten; abgängige Bäume und Sträucher
sind zu ersetzen.

b) Eine -nicht abschließende- Liste empfehlenswerter heimischer Wildgehölze nach Wuchsgrößen ist der
Begründung zum Bebauungsplan beigefügt.

Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Hinweise:

a) Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten; abgängige Bäume und Sträucher sind zu ersetzen.

b) Eine -nicht abschließende- Liste empfehlenswerter heimischer Wildgehölze nach Wuchsgrößen ist der
Begründung zum Bebauungsplan beigefügt.

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Stellplätze und Garagenzufahrten (§ 9 (4) BauGB) i. V. m. § 86
(1) und § 86 (4) BauO NRW)

Zulässig sind nur Flachdächer FD.

Im Zugangsbereich der privaten Zufahrt ist eine Werbeanlage als zweiseitiger Pylon mit
einer Gesamthöhe von max. 62,00 m ü. NN und mit einer Ansichtsfläche von max. 15 m²
zulässig. Bewegte Werbeanlagen sowie die Verwendung von bewegtem Licht oder
sonstigen dynamischen Effekten sind nicht zulässig. Lichtwerbung in greller Farbe -
Leuchtfarbe - (RAL 840 HR, RAL 1016, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026 und 5015) ist
unzulässig.
Weiterhin sind entlang der privaten Zufahrt max. 5 Fahnenmasten mit einer Gesamthöhe
von max. 62 m ü. NN zulässig.

Grenze des Landschaftsschutzgebietes  gem § 27 Landschaftsgesetz NRW vom
15.09.1994 sowie Landschaftsplan Löhne-Kirchlengern vom 04.11.1995.

Überschwemmungsgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebietes  Bad Oeynhausen,
Schutzzonen III b und IV (Quellenschutzverordnung Bad Oeynhausen / Bad Salzuflen
vom 16.07.1974).

Da archäologische Fundplätze im Niederungsbereich nicht ausgeschlossen werden
können, ist im Falle von Erdarbeiten eine archäologische Baubegleitung notwendig.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Löhne und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie -Außenstelle Bielefeld-, Kurze
Straße 36, 33613 Bielefeld, Tel.: 0521/5200250; Fax: 0521/5200239, unverzüglich
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem
Zustand zu erhalten (§§ 15 und  16 DSchG NRW) .

Kartographische Darstellungen

vorhandene Bebauung

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Flurgrenze

Maßangabe in Metern

Höhenschichtlinien

Bezugspunkt in m ü. NN

OK FFB angenommen in m ü. NN

Anbauverbots-/-beschränkungverbotszone für Werbeanlagen ab Rand der Fahrbahn

der L 773

E. Planaufhebung

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 137/A werden mit Inkrafttreten dieser
Planänderung aufgehoben, sofern sie den neuen Planregelungen entgegenstehen.

D. Sonstige Darstellungen und Hinweise

C. Nachrichtliche Übernahmen

Überschwemmungsgefährdetes Gebiet

Die Flächen befinden sich teilweise im überschwemmungsgefährdeten Gebiet der Werre. Der Bereich ist
derzeit durch parallel zum Gewässer verlaufende Deichanlage geschützt. Der Unterhaltungszustand dieser
Hochwasserschutzanlagen weist jedoch teilweise erhebliche Mängel. Diesbezüglich kann es im Hochwasserfall
der Werre zu Problemen im abgedeichten Bereich kommen, so dass eine grundsätzliche
Hochwassergefährdung des Gebietes nicht ausgeschlossen werden kann.

Kampfmittel

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außengewöhnliche Verfärbung hin oder
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der
Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

Artenschutzrechtliche Prüfung

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Es
werden keine Konflikte mit den Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG festgestellt. Spätestens 7 Jahre nach der
Planaufstellung ist erneut eine artenschutzrechtliche Prüfung/Beteiligung der unteren Landschaftsbehörde bei
Bauvorhaben auf der Grundlage dieses Bebauungsplanes erforderlich.

Artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen

Zum Schutz potenziell vorhandener Brutvögel und Fledermäuse unmittelbar nördlich und innerhalb des
Plangebietes sind die Baufeldvorbereitungen, insbesondere Rodungsarbeiten und Baumfällungen auf den
Zeitraum 1. Oktober bis zum 28. Februar zu beschränken. Ausnahmeregelungen sind in Abstimmung mit der
Unteren Landschaftsbehörde zu treffen.

Bauphase

Die Bauphase sollte nach Möglichkeit nicht in die störungsempfindliche Zeit zwischen März und Juli fallen. 

Hinweise zu Versickerungseinrichtungen

Bei Versickerungseinrichtungen sind folgende Grundsätze zu beachten:
 Die Ausführung erfolgt nach dem ATV-DVWK Arbeitsblatt A138.

 Bei Muldenversickerung muss der Abstand zwischen der Muldensohle und dem
Bemessungsgrundwasserstand mindestens einen Meter betragen.

 Die Muldenversickerung muss über die belebte Bodenzone mit einer mindestens 30 cm mächtigen
bewachsenden Oberbodenschicht erfolgen.

 Die Versickerung darf keine Vegetationsschäden und unzulässige Bodenbelastungen verursachen.

 Der Versickerungsraum unter der Versickerungsanlage darf nicht aus Trümmern, Bauschutt oder
Schuttbeimengungen bestehen.

Der Grundstückseigentümer ist zur Einrichtung von Versickerungsflächen verpflichtet. Hierfür bedarf es einer
wasserrechtlichen Erlaubnis, welche vom Grundstückseigentümer unter Einreichung ensprechender
Antragsunterlagen bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Art der baulichen Nutzung  (§ 9 (1) 1 BauGB)

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Bürogebäude festgesetzt.

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Schulungszentrum festgesetzt.

Als Art der baulichen Nutzung wird eine Kantine festgesetzt.

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 (1) 1 BauGB)

Grundflächenzahl  (§§ 16, 17 u. 19 BauNVO)
Die Grundflächenzahl kann bei Vorhaben gem. § 19 (4) 1 (Stellplätze) u. 2 BauNVO bis zu
einer GRZ von 0,7 überschritten werden.

Höhe baulicher Anlagen  (§§ 16 u. 18 BauNVO)

maximale Höhe baulicher Anlagen = 65,7m ü. NN

- unterer Bezugspunkt Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g. Höhe ist im
B-Plan durch Planzeichen festgesetzt.

- oberer Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Dachflächen

Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen darf durch zulässige untergeordnete
Bauteile und techn. Gebäudeeinrichtungen um 3,0 m überschritten werden, wobei
mindestens ein Rücksprung von der Außenkante Attika in der Höhe der Überschreitung
eingehalten werden muss.

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen  (§ 9 (1) 2 BauGB)

abweichende Bauweise  (§ 22 (4) BauNVO)
i.S. der offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge.

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

nicht überbaubare Grundstücksfläche  (§ 23 (5) BauNVO)
Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und bauliche Anlagen nach § 6 (11) BauO NRW
(Garagen, überdachte Stellplätze, etc.) sind auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig.

Flächen für Nebenanlagen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten

(§ 9 (1) 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) 11 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- und Ausfahrt

Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB)

private Grünfläche:

Zweckbestimmung: örtlicher Grünzug

private Grünfläche:

Zweckbestimmung: naturnahe Anpflanzung

Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen  (§ 9 (1) 13 BauGB)

Regenwasserkanal - privat-

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses  (§ 9 (1) 16 BauGB)

Flächen für die Wasserwirtschaft und für Hochwasserschutzanlagen

Zweckbestimmung: Deichaufstandsfläche und Deichsanierungswege

Flächen für der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser  (§ 9 (1) 14 BauGB i. V. m.
§ 51a des Landeswassergesetzes)

Niederschlagswasser von Dachflächen sowie privaten Zuwegungen ist über geeignete
Mulden und Flächen zur Versickerung zu bringen.
Die Entwässerung der Stellplatzflächen ist ebenfalls über geeignete Mulden innerhalb der
Stellplatzflächen zur Versickerung zu bringen. Für nördliche Einzelflächen der
Stellplatzanlage ist eine flächenhafte Versickerung vorzusehen.
Zur Anlage von Versickerungsflächen sind die Hinweise in Teil D der textlichen
Festsetzungen zu beachten.

Die Versickerung auf dem Baugrundstück richtet sich nach der Entwässerungsplanung,
die für das Vorhaben erstellt wird.
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"Gebiet beiderseits der Albert-Schweitzer-Straße zwischen Oeynhausener

Straße und Werre (östlicher Teilbereich)" für den nordwestlichen

Teilbereich als vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Rechtsfassung

1. Änderung

Geltungsbereich 1 Übersichtsplan M. 1:5.000

Übersicht der externen Kompensationsfläche in Löhne, westlich der Straße

"Kleikamp"

Gemarkung Gohfeld

Flur: 38

Flurstück: 184 (teilweise) 

Maßnahme: Anpflanzung heimischer Wildgehölze

Geltungsbereich 2 Übersichtsplan M. 1:2.000

Übersicht der externen Kompensationsfläche in Gohfeld, Teilfläche aus

Öko-Konto III "Am Katzenbusch"

Gemarkung Gohfeld

Flur: 35

Flurstück: 119 (teilweise) 

Maßnahme: Aufforstung

Geltungsbereich 3 Übersichtsplan M. 1:2.000

BESCHEINIGUNGEN

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 2 (1) des
Baugesetzbuches (BauGB) aufgrund Beschluss
des Rates der Stadt Löhne vom 23.02.2012 auf-
gestellt worden. Der Aufstellungsbeschluss ist
am 11.09.2012 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Dieser Bebauungsplan hat als Entwurf
einschließlich der Begründung und den
wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 (2) des
Baugesetzbuches vom 17.01.2013 bis zum
18.02.2013 öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer
der Auslegung sind am 09.01.2013 ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 (1) des
Baugesetzbuches und § 7 der Gemeindeord-
nung  für das Land Nordrhein-Westfalen vom Rat
der Stadt Löhne am 20.03.2013 als Satzung
beschlossen worden.

Gemäß § 10 (3) des Baugesetzbuches sind der
Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung
sowie Ort und Zeit der Auslegung am 12.06.2013
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechts-
kräftig geworden und liegt auf Dauer öffentlich
aus.

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des
gegenwärtigen Zustandes mit dem Kataster-
nachweis übereinstimmt und die Festlegung der
städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig
ist.

Planentwurf:

STADT LÖHNE
 Bürgermeister

gez. Held

Löhne, den 14.09.2012 STADT LÖHNE
-Der Bürgermeister-

Im Auftrag

gez. Helten

Löhne, den 22.02.2013Löhne, den 13.10.2012

Öff. best. Vermessungsing

gez. Schumann

Im Auftrag

gez. Helten

Löhne, den 25.03.2013 STADT LÖHNE
-Der Bürgermeister-

Im Auftrag

gez. Helten

Löhne, den 13.06.2013 STADT LÖHNE
-Der Bürgermeister-

Im Auftrag

(Helten)

Löhne, den 13.06.2013

Schriftführer

gez. Tarrach

Löhne, den 25.03.2013

Bürgermeister

gez. Held

Die Übereinstimmung mit dem Offenlegungs-
exemplar vom 04.01.2013 wird bescheinigt.

STADT LÖHNE
-Der Bürgermeister-

-Planung und Umwelt-

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte durch Auslegung
und Erörterungsmöglichkeit des Vorentwurfes im
Rathaus in der Zeit vom 12.09.2012 bis
05.10.2012. Beteiligte nach § 4 (1) Satz 1 BauGB
sind über die Planung durch Schreiben vom
23.08.2012 unterichtet worden.

STADT LÖHNE
-Der Bürgermeister-

Im Auftrag

gez. Helten

Löhne, den 12.10.2012


